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Sehr geehrter Herr Mag. Rebernig! 
 
 

Bezugnehmend auf das zuletzt ergangene ho. Schreiben vom 6. August 2007 sowie den von 

der Europäischen Kommission mit Schreiben vom 19. Juni 2007 übermittelten Leitfaden zur 

Berichterstattung über die bei der Anwendung der Richtlinie 2003/4/EG über den Zugang der 

Öffentlichkeit zu Umweltinformationen gewonnenen Erfahrungen darf dieser Leitfaden erneut 

übermittelt und von ho. ersucht werden, diesen Leitfaden an die mit der Umsetzung der Voll-

ziehung des UIG des Bundes do. befassten Stellen weiterzuleiten. 

 

Dieser Leitfaden soll dazu dienen, den Berichtspflichten gemäß Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 

2003/4/EG besser nachzukommen, die vorsehen, dass die Mitgliedstaaten bis zum                     

14. August 2009 einen Bericht über die bei der Anwendung der Richtlinie gewonnenen Erfah-

rungen an die Kommission übermitteln. 
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Mit den zuliegenden Schreiben an sämtliche Bundesministerien, an sämtliche Bundesländer 

sowie Städte- und Gemeindebund werden diese ersucht, einen jeweils zusammengefassten 

Bericht bis zum 15. Februar 2009 an die bei do. eingerichtete Koordinierungsstelle für Umwelt-

information zu übermitteln. 

 

Das Umweltbundesamt wird daher ersucht, die in der Folge einlangenden Stellungnahmen zu 

koordinieren und mit dem Ziel einer zusammenfassenden Stellungnahme für die Republik  

Österreich zu bearbeiten und diese Stellungnahme mit Unterstützung durch die ho. Abteilung 

so zu erstellen, dass der Bericht rechtzeitig an die Europäische Kommission übermittelt wer-

den kann. 

 

Es wird von ho. davon ausgegangen, dass die Koordinierung und Erstellung der Stellungnah-

me durch die Koordinierungsstelle in den Mitteln der Basiszuwendung für das Umweltbundes-

amt enthalten ist. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Für den Bundesminister: 
 

Dr.  E d e r – P a i e r 

Ministerialrat 

 

 
Elektronisch gefertigt! 
 

 


